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Guetzliverpackungen: Ärgerliche
Überraschungen beim Auspacken

Für viele Konsumentinnen und Konsumenten

ist das Ausmass von Guetzliverpak-
kungen ein Ärgernis. Das Konsumentinnenforum

der deutschen Schweiz KF hat
deshalb Guetzliverpackungen stichprobenartig

unter die Lupe genommen und
nicht nur das Verhältnis Verpackung/Inhalt

gemessen, sondern sich auch das
Verpackungsmaterial genauer angesehen.

Dabei stand insbesondere die Frage
«PVC: ja oder nein?» im Vordergrund.
Auffallendstes Ergebnis: Alle untersuchten

Marken hatten Guetzliverpackungen,
die noch immer PVC enthalten. Nachdem
das Thema PVC-Verpackungen seit Jahren

aktuell ist, bezeichnet es das KF als
schlicht unverständlich, dass die Umstellung

auf Alternativen, die vorhanden
sind, nicht längst vollzogen ist. Nach seiner

Meinung zeigt sich damit wieder einmal

die Fragwürdigkeit sogenannter
Gentlemen's Agreements, deren Einhal¬

tung von niemandem kontrolliert wird.
Das KF erinnert daran, dass sich
Grossverteiler und Industrie 1985 in einer
freiwilligen Vereinbarung verpflichtet
haben, PVC bei Nahrungsmittelverpackungen

weitgehend zu eliminieren.
Das KF fordert die Guetzlihersteller auf,
PVC endlich durch andere Verpackungsmaterialien

zu ersetzen. Eine weitere
langjährige Forderung ist die Deklaration
des Verpackungsmaterials, die, wie das
KF feststellen muss, ebenfalls noch nichts
an Aktualität eingebüsst hat.
Die ausführlichen Testberichte sowie eine
Fülle weiterer Konsumenteninformationen
können in der aktuellen «prüf mit»-Num-
mer 3 nachgelesen werden, «prüf mit»
3/90 kann am Kiosk oder direkt beim
Konsumentinnenforum der deutschen
Schweiz KF, Postfach, 8024 Zürich, zum
Preis von Fr. 6.50 plus Porto bezogen
werden. Ein Jahresabonnement kostet
30 Franken inklusive Versandspesen.

Quelle: Konsumentinnenforum, Zürich ¦
Versicherungsschutz bei Unfällen

im Ausland

Die finanziellen Folgen eines Unfalles,
den ein Tourist im Ausland erleidet, sind

häufig weitreichender als im Inland.
Höhere Transportkosten, schwierigere
Abklärungen und schlechtere Heilungserfolge

dürften zu dieser Tatsache beitragen.

Wer als Mitarbeiter eines in der
Schweiz gelegenen Betriebes als Tourist
im Ausland verunfallt, geniesst in der
Regel trotzdem ausreichenden
Versicherungsschutz. In gewissen Fällen empfiehlt
sich immerhin der Abschluss einer
Zusatzversicherung.

Die obligatorische Versicherung für
Arbeitnehmer aufgrund des Unfallversicherungsgesetzes

(UVG) gilt auch für Nicht-
berufsunfälle, sofern die wöchentliche
Arbeitszeit im UVG-unterstellten Betrieb
mindestens 1 2 Arbeitsstunden beträgt.
Solange diese Nichtberufsunfallversiche-

rung in Kraft ist, gilt ihre Deckung für
Unfallfolgen auch im Ausland, und zwar
weltweit. Wer seine Arbeitsstelle kündigt,
muss beachten, dass die Nichtberufsun-
fallversicherung am 30. Tag endet, nachdem

der Anspruch auf mindestens den
halben Lohn aufgehört hat. Durch
Abschluss einer sogenannten Abredeversicherung

kann der Versicherungsschutz
allerdings bis um 1 80 aufeinanderfolgen¬

de Tage verlängert werden. Ein solcher
Abschluss muss vor Aussetzen der normalen

Versicherungsdeckung erfolgen.
Für die notwendige Heilbehandlung
nach einem Unfall im Ausland wird dem
Versicherten höchstens der doppelte
Betrag der Kosten vergütet, die bei einer
Behandlung in der Schweiz entstanden
wären. In den europäischen Ländern
reicht dieser Betrag erfahrungsgemäss
aus, dies um so mehr, als die Schweiz mit
zahlreichen westeuropäischen Ländern
Sozialversicherungsabkommen getroffen
hat, die eine noch weitergehende Dek-

kung garantieren. Hingegen kann sich
der Versicherungsschutz bei Spitalaufenthalten

in Übersee als ungenügend erweisen.

Befraglich begrenzt sind auch die Ret-

tungs-, Bergungs-, Reise- und Transportkosten,

die im Ausland entstehen. Die
Versicherungen vergüten diese Kosten höchstens

bis zu jenem Betrag, der einem
Fünftel des Höchstbetrages des versicherten

Jahresverdienstes entspricht. Rechtzeitig

abgeschlossene private Zusatzversicherungen

vermögen allfällige Lücken zu
schliessen. Im übrigen gelten die gesetzlichen

Bestimmungen über die Kürzung
und Verweigerung von Versicherungsleistungen

bei Wagnissen und Grobfahrläs-
sigkeif auch bei Unfällen im Ausland.
Quelle: vi ¦

Erfolgreiches 1989 im Dienste
der Konsumenten

Zweifellos: Das Jahr 1989 darf sich
sehen lassen bei der Stiftung für Konsumentenschutz

(SKS). Wieder sorgten einige
der insgesamt zwölf Warentests des

vergangenen Jahres für etwelches Aufsehen.
So etwa jener über Mineralwasser, das
oft wie Leitungswasser war - nur tausendmal

teurer. Oder jener über Butter, die
sich als zu teuer erwies. Direktwirkung -
und das auch im Ausland - hatte der SKS-
Test über Babycremen und darin enthaltene

Stoffe, die nicht immer mit dem Wohle
der damit eingecremten Babies verträglich

waren.
Gerade der zuletzt genannte Test ist

sozusagen eine direkte Brücke zum Thema,
das die SKS diesmal im zweiten Teil der
Jahresversammlung behandelte: Problemstoffe

in Lebensmitteln, Kosmetika und
Medikamenten. Roland Seiler legte dar,
was die Stiftung für Konsumentenschutz
für Forderungen an Hersteller und Behörden

hat, um die Konsumenten vor schädlichen

Einwirkungen zu schützen:

1. Bei der Anwendung von Lebensmittel-
Zusatzstoffen ist grösstmögliche
Zurückhaltung zu üben.

2. Lebensmittel-Zusatzstoffe sowie Hilfs¬

stoffe für Kosmetika und Medikamente,

gegen die begründete, gesundheitliche

Bedenken bestehen, sollen nicht
zugelassen beziehungsweise verboten

werden.
3. Auf Stoffe, die als problematisch gel¬

ten, die umstritten sind oder
ausschliesslich der «Verschönerung» von
Lebensmitteln dienen (z.B. synthetische

Farbstoffe) ist zu verzichten.
4. Alle eingesetzten Stoffe sind eindeutig

und verständlich zu deklarieren.

Als Einkaufshilfe für die Konsumenten
gibt die SKS (Monbijousfrasse 61, 3007
Bern) eine Broschüre heraus unter dem
Titel «E XYZ. unbekannt?», die für
drei Franken bei der SKS zu haben ist. In

diesem Faltblatt sind die sogenannten E-

Nummern aufgeführt, die im Zeichen des
einheitlicheren Europas auch bei der
Warendeklaration Einzug halten. Zusammen

mit einem Merkblatt können interessierte

Konsumenten so feststellen, mit
welchen Zusatzstoffen sie es bei einer
Ware zu tun haben.
Quelle: SGB, Pressedienst ¦
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